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 Veröffentlicht am 18.03.2013

Index

22/01 Jurisdiktionsnorm

22/02 Zivilprozessordnung

Norm

JN §1;

ZPO §605;

1. JN Art. 18 § 1 heute

2. JN Art. 18 § 1 gültig ab 01.01.2010

1. ZPO § 605 heute

2. ZPO § 605 gültig ab 01.07.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 7/2006

Beachte

Besprechung in: AnwBl 07-08/2013, S 448 - 449;

Rechtssatz

Der Begri? des außergerichtlichen Vergleichs bezieht sich nicht auf einen außerhalb von gerichtlichen Verfahren

geschlossenen (vgl. dazu § 605 ZPO bezüglich des Vergleichs während des Schiedsverfahrens), sondern auf einen

außerhalb eines Gerichtes im Sinne des § 1 JN geschlossenen Vergleich.Der Begri? des außergerichtlichen Vergleichs

bezieht sich nicht auf einen außerhalb von gerichtlichen Verfahren geschlossenen vergleiche dazu Paragraph 605, ZPO

bezüglich des Vergleichs während des Schiedsverfahrens), sondern auf einen außerhalb eines Gerichtes im Sinne des

Paragraph eins, JN geschlossenen Vergleich.
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